
 

HINWEISE AUF EINRICHTUNG EINER ÜBERMITTLUNGSSPERRE 

 
 

Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist gebührenfrei. 
Das Formular ist handschriftlich zu unterschreiben zurückzusenden bzw. abzugeben. 
 

 

Zu Antrag 1: 
Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem Bundesmeldegesetz 
erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, 
Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, Anschrift, Sterbedatum) an eine öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaft, wenn sie als Familienangehöriger (Ehegatte, minderjährige Kinder und 
Eltern minderjähriger Kinder) von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft nicht 
derselben oder keiner Religionsgesellschaft angehören. Dies gilt nicht, soweit Daten für Zwecke der 
Steuererhebung der jeweiligen Religionsgesellschaft übermittelt werden (§ 42 Abs. 2 und 3 BMG). 
 
Zu Antrag 2: 
Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem Bundesmeldegesetz 
erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift) an Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten zur 
Wahlwerbung  
(§ 50 Abs. 1 und 5 BMG). 
 
Zu Antrag 3: 
Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem Bundesmeldegesetz 
erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift, Datum und Art des Jubiläums) an 
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk zu Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG). 
 
Zu Antrag 4: 
Sie haben ein kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem Bundesmeldegesetz 
erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift) an Adressbuchverlage zur 
Herausgabe von Adressverzeichnissen in Buchform (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG).  
 
 
Von Ihren Widerspruchsrechten können Sie bei der Anmeldung oder Ummeldung durch Erklärung auf 
diesem Formular oder zu einem späteren Zeitpunkt Gebrauch machen. Ein eingelegter Widerspruch kann 
jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aufgehoben bzw. zurückgezogen werden. 
 
Für volljährige Familienangehörige ist jeweils ein separates Formular auszufüllen. Bei minderjährigen 
Personen bedarf es der Unterschrift der Sorgeberechtigten. 
 
Die Eintragung eines Widerspruches hat keine Auswirkungen auf Datenübermittlungen an Behörden und 
sonstige öffentliche Stellen. 


